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RS OGH 1965/3/3 1Ob29/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1965

Norm

ABGB §1096 A1

ABGB §1098

Rechtssatz

Die Beklagten sind jedenfalls zufolge des mit dem Kläger geschlossenen Bestandvertrages (ob aus anderen Gründen,

kann hier dahingestellt bleiben) nicht verp9ichtet, den zerstörten ö:entlichen Weg wiederherzustellen oder dem

Kläger dafür einen Ersatzweg zur Verfügung zu stellen, weil sich die Bestimmung des § 1096 ABGB nur auf die

Bestandsache und nicht auf einen zur Bestandsache führenden öffentlichen Weg bezieht.
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